
Begründung

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes
''An der Kön i gswi.ese ''

dei' Ortsgemei.nde Ebertshei.m, Landki'ei.s Bad Dürkheim

l EI rfordern is der Planän de run

Der mit Datum vom 23.Api'i.1 1982 durch di.e Kreisverwaltung Bad
Dürkhei.m genehmigte Bebauungsplan i.n der 1. Anderungsfassung
bedarf der 2. Änderung, da bei. der verwertung der Grundstücke
festgeste]-].t wurde, daß aufgrund der schwierigen wi.rtschaft-
lichen Lage klee.nele Grundstücke gebildet werden müssen. Dem
stehen Festsetzungen in zei.chneri.scher und schrift].i.cher Form
entgegen. Hi.nzu kommt, daß di.e Eli.ni'ächtung einer' provisori.schen
1<1einkläranlage der Rechtsbasis bedarf, der Verkehrslärm der
von der L 395 ausgeht ei.ner Minderung bedarf und ausgewi.esenes
Kleingartenge15nde dem Bedai'f ni.cht entspricht

Da das Gebt.et inzwischen voll erschlossen wurde, si.nd die öffent
li.chen Elrschli.eßungsanlagen von der Änderung nicht betroffen
A].s Träger öffent]-jeher Belange sind betroffen das Straßenbau-
amt, das \-/asserwirtschaftsamt und di.e versorgungsträger

Mit dem Stl:'aßenbauamt und der Straßenverwaltung wurden die ende
lungen i.m Bereü.ch der L 395 abgestimmt. Der Standort der provi-
soi'i.schen Kleinkläranlage entspricht der Genehmigungsverfügung
der Bezi.rksregierung. Die versörgungsträger sind darauf hi.nzuw-
eisen, daß eine verdichtung der Bebauung erfolgt. Es wird über
liegend bei. Einzelhausbebauung bleiben. Das Katasteramt hat von
der beabsichtigten Planänderung Kenntni.s erhalten

Der Anderungsplan wi.rd auf der Basf.s des veränderten Liegen
schaftskatastei's mit Stand vom 15.8.83 erarbei.tet

Insgesamt geschi.eht di.e Planänderung auch zur Anpassung an ver
ände rte Gesetze sgrundlagen
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2 [i.nfügung in die Bau]ei.tp]anung der Gemeinde und bestehende
Rechtsverhältnisse

Da der Geltungsberei.ch des Bebauungsplanes unverändert i.st, er
geben si.ch zur Flächennutzungs- und sonsti.gen Baulei.tplanung
ke i. ne ve rän de run gen

Die Art der bauli.chen Nutzung ist unverändert. Die Zahl der
möglichen \-/ohnei.nhei.ten wii'd gegenüber der rechtskräftigen
Planfassung dul:'ch reduzierte Parzellengrößen gen.ngfügig stei-
gen. Di.e veräußerten Grundstücke sind aus dei' Anlage zur Be-
gründung - Funktionsplan - erst.chtlich. Alle anden'en Bauland-
flächen befinden sich im Treuhandvermögen der Landsiedlung
Rhei.nland-Pfalz Gmbh. Di.e Bodenordnung i.st abschließend er-
folgt. Geringfügi.ge Korrekturen werden entlang der L 395 durch
Ausfüllung des Schutzwalles, im Norden des Gobi.eyes mit dem
Ordnungsbuchstaben D zu Lasten des Gai'tenlandes und durch Kor-
rektur der Bauparzellen notwendi.g.

3 Bestand innerha[b und außerha]-b des räum]ichen Ge]tungsbei'eichesdes Bebauun asolanes

Di.e ausgewiesenen Erschli.eßungsanlagen der 1. Planfassung sind
ausgeführt. blei.tele veränderungen der Bestandssituati.on haben
si.ch gegenüber der rechtsverbi.ndli.chen Planfassung ni.cht er-
geben

4 Erschl i.eßun q und v ersorqun

Di.e Elrsch]ießungsan]agen sind hergeste]]t. Di.e im P].an festge
setzte l<].ei.nkläranlage ist ausgeschri.eben, genehmi.gt und wird
i.n KÜ rze errich tet

5 Bauli.che lind ggllsti.ge Nutzunq

Di.e Art der bau].i.chen Nutzung i.st unverändei't. Für das I'la[3 der
pauli.chen Nutzung werden di.e Höchstwerte dei' Baunutzungsver-
oi'dnung zugrundegelegt. Anstelle der spezi.fi.zi.enten Fest-
setzung von Einzel-, Doppel- und Hausgruppenbauwei.sen wi.rd
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insgesamt oFFene Bauweise festgesetzt. Für Tei..Lgebi.ete wird die
2-geschosse.ge Bauwei.se Zugelassen. Di.e /\nzahl dei' Gebt.ete mit
unterschi.edlichen Nutzungen wird auf 4 reduziert. Di.e Begren-
zung der f'li.ndestgrößen der Baugrundstücke entfä]].t. Di.e maxi.-
male Höhenentwi.cklung der Gebäude (Fii'sthöhe) wi.rd einher.tli.ch
auf 9,00 m festgesetzt. Dame.t ergibt si.ch gegenüber der ur-
sprünglichen Planfassung in den bereits bebauten bzw. veräußer-
ten Bereichen eine gen.ngfügige Erhöhung um 50 cm. Die über-
baubare Fläche i.m Bereich mit dem Ordnungsbuchstaben A entlang
der L 395 wird in Abstimmung mit der Straßenverwaltung um 5,00 m
zup Landstraße hi.n vergrößert. Damit wird errei.cht, daß zur süd-
lichen verkehrsfläche bzw. zu den südli.chen Grundstücksgrenzen
größere Abstände der Bebauung möglich sind. Die Bauzeile mi.t
dem Ordnungsbuchstabe A nördlich des Elisbaches soll mi.t Haus-
gruppen i.n 2-geschossiger Bauweise bebaut werden. Der inte-
resse.ente Bauträger für diesen Bereü.ch kann allerdings wi.rt-
schaft]-i.ch attraktive Angebote nur machen, wenn di.e Gebäude
einer Gruppe ohne vorsatz mei.nander ei'ri.chtet werden. Um hier
si.cherzuste]].en, daß keine langweilt.ge durchgehende Zei.le ent-
lang des Wohnweges A l entsteht, wird es für städtebaulich
wichtig erachtet, entlang der Planstraße A eine''vi.eier Baug-
ruppe''vor Kopf zu setzen. Das bedeutet ei.ne gen.ngfügi.ge Er-
weiterung der überbaubai'en Fläche in Richtung Ei.sbach. Di.es er-
schei.nt nicht sehr erheblich, da die Bebauung der alten Orts-
lagen i.nsgesamt eng an das Bachbett heranragt. Auf die Durch-
lüftung der Talzone hat di.ese Planänderung kei.nen Ei.nf.Luß

l/eitere Koi'i'ekturen wurden vorgenommen i.n Kenntnis der jüngsten
Rechtssprechung und in Anpassung an geänderte Rechtsgrundlagen

6 Grün ordnun

Im Bereü.ch der GT'ünordnung wurde eine Anpassung der Artenauswahl
von Gehölzen vorgenommen und die Anpflanzung der Lärmschutz-
walles i.n di.e Festsetzung i.ntegriert
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Di.e landschaftsgäi'tneri.schen Anbei.ten si.nd noch nicht ausge-
führt. Es ist beabsichti.gt, di.e ersten Anpflanzungen .L984 durch
zu führen

7 bli.rtschaft.Lichkeit der Maßnahme P [ a n e n t w i ck].un

Da die Erschließungsanlagen im Rahmen der Kostenkalkulati.on aus
geführt werden konnten, entsteht ein Zusätzlicher Kostenaufwand
i.m Bereü.ch der Lärmschutzwalles, der auf pri.vater Fläche eF-
Fi.chtet dennoch zu Lasten der Erschließungsmaßnahme errichtet
werden muß. Für die Ti.efbauarbeiten ist bei Verwendung von Aus-
hubmassen aus dem Baugebiet ein Betrag von ca. 20.000,-- DM an-
zusetzen. Für di.e ].andschaftsgärtneri.schen Ai'bei.ten - Anpflan:-
zung lq/allkrone und straßenseitige Böschung - i.st ei.n wei.teuer
Betrag von 10.000,-- DM erforderlich.

Di.e ni.cht verwerteten Nettobaulandflächen si.nd im Besitz des
Treuhandvermögens. Für di.ese Flächen ist eine Neuvermessung ent
sprechend dem Bedarf notwendig.

Städte bau liche l/e rte

1 . Nutzun g des Plangebietesn n n U U n

un ve rän de rt

2 ygbDyllg::j:2bgj:Ëln.(gemäß Funkti.onsplan)
Einfami.lienhaus in Hausgruppen
Einfami.lienhäuser als Einzel- und
Dopp elhäu ser
Zahl de r IJohn e i.nhe i. ten

17 LdE

76 L-/E

3 . EI i.n wohne rd i. ch te 2 , 75 Ell//b/e max . ca . 210EIJ

brutto
netto

43 EIJ/ha
63 EIJ/h a

4 . E91gg:jQlj:gbËygg:n.
k e i. n e
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Nachwort zu m PI ani.nhalt

Die Begründung wird durch ei.nen Funktionsplan ergänzt. In di.esem
Plan sind di.e veräußerten Grundstücke durch Si.gnatur dargestellt
Di.e Grundstücksnummern di.enan der Oriente.erung. Es handelt si.ch
nicht um Flurstücksnummern aus dem l<ataster. Di.e Grundstücks-
größ en sind ca . -Größen

Der i.n der Planzeichnung dargestellte Schni.tt stellt ei.ne Erläute
i'ung und kei.ne Festsetzung dar

Ebertsheim, 1 13. 7. 1984

(Fischer)
Ort sbiirge Fine isle r

Koblenz , im Oktober ].983

J n/IJ g

Landsi.edlung /thai.nland-Pfalz Gmbh

K/o b l e n z


